
Die Rentendynamik in internationaler Sicht

Autor(en): Schranz, Edgar

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau : Vierteljahresschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Band (Jahr): 58 (1966)

Heft 10

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-354252

PDF erstellt am: 20.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-354252


Die Rentendynamik in internationaler Sicht

¦ si.»l» lind auch überseeische Länder gehen

gefunden. Dieser Ausdruck sagt kdigheh -, daß«^^Weiterentwicklung der Renten eriolgt, aa'5
fa

e ^ dem ein.
rcnden Geldleistungen aus der Sozi«J™»™^ Einfrieren»,
mal festgesetzten Betrag ««f«^»*"aV£ Tn diesem Znsam-^ äTdtTeSffÄSferbliche Rolle. Er

ÄÄSäÄ* auf das Verfahren £^Ift«Ä

einer einmaligen Ermächügung ^^W dieGes^hichte der
periodische Wiederems^altun, erfolg^^f"Zwischenwerte.

SÄclert;£reiÄ
in der Bundesrepublik Pe»^hlaad,™dR"\ °1™fc mit einem
beiden Staaten wurde das Syrern d^nten^a£* ^ ^Verfahren ausgestattet, da«

erte wdche fö^die Bemessung neu.
Es werden nämhch jene Werte, welche mr a

automatisch
zuzuerkennender Rentenleistungen ^fäXu^^^etongcn
erhöht und bei der Berechnung des Ne"a°fa"f;^n^ während
bereits in diesem ^^5^ etÄsetfe'sakte not-
für die Aufwertung der laufenden Kenten eigene

wendig sind. nicht neu. Bereits

?Cn GÄ^ha?rrX3^L^beiSUsation im
auf ihrer 26. lagung natteuie «"-° Sicherung des
Jahre 1944 in der Emp^un^; Nre^-fönten .soUten8 lau-
Lebensunterhalts beschäftigt, aUBSe»Pn^™; im früheren Beruf
fend an wesentliche Aenderungen der Lohnhohe im mibe

des Versicherten angepaßt werden.* Sodan,i h>eße» ™
Min.

Jahre 1952 verabschiedeten^^^^Z^Bie Beträge
destnormen der ^SffÄSlSX Zahlungen bei Alter,
der laufenden, regelmäßig wiouo Invalidität und bei
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten • ^X„ Tenderungen
Tod des Unterhaltspmchtigen^d nach namhaften A^nu g

in der allgemeinen Verdiensthohe, die -ch ans na^hatt ^



sungssysteme in den einzelnen Staaten geschaffen worden. Zuletzt
wurde ein Dynamiksystem in Oesterreich eingeführt.

Als Begleiterscheinung zur wirtschaftlichen Expansion in vielen
Staaten ging mit dem steigenden Lebensstandard eine Verdünnung
des Geldwertes einher. Keine Maßnahmen zugunsten der Soziallei-
stungsempfänger zu treffen, hieße, daß die Existenzbasis dieser
großen Bevölkerungsgruppen ständig schmäler wird und ihre Kaufkraft

sinkt und daß die Bezüge der Rentenempfänger noch stärker
hinter den Einkünften der aktiven Arbeitnehmer zurückbleiben
müßten. Sinnvolle Dynamiksysteme, die auf die zunächst meist
üblich gewesenen ad-hoc-Erhöhungen der Leistungen erfolgten,
müssen daher zwei Aufgaben erfüllen: die Schaffung eines
Ausgleichs für die Wertminderung der Renten und die Beteiligung der
Rentner am steigenden Lebensstandard der aktiven Werktätigen.
Sicherheit wird den Rentenbeziehern hinsichtlich der
Leistungsanpassung nur dann gegeben, wenn das Dynamikverfahren auf Grund
einer Automatik erfolgt. In mehreren Staaten ist der Verzögerungseffekt

der Dynamik noch erheblich. So beträgt er beispielsweise
in Oesterreich auf dem Sektor der Pensionsversicherung zumindest
eineinhalb Jahre, in der Unfallversicherung zweieinhalb Jahre. Die
Interessenvertretungen der Versicherten und der Rentner treten
daher sowohl für die Automatik als auch für eine Reduktion der
Verspätung der Leistungsanpassung ein.

In die sozialpolitische Debatte über die Aspekte von Dynamiksystemen

greifen selbstverständlich auch die Nationalökonomen ein.
Freilich hat die Volkswirtschaftslehre in den letzten Jahrzehnten
auf Grund der Erfahrungen in der Praxis einen deutlichen Wandel
durchgemacht. Während man früher der Meinung war, daß der
erstrebenswerte Zustand der inneren Kaufkraftstabilität ohne allzu
große Schwierigkeiten erreicht werden kann, und zwar auch innerhalb

einer expandierenden Wirtschaft, überwiegt heute auf Grund
der Erfahrungstatsachen die Meinung, daß ein gewisses Maß an
Geldwertverdünnung eine Begleiterscheinung des Wirtschaftswachstums
ist, die mit dem bekannten nationalökonomischen Instrumentarium
nicht ausreichend bekämpft werden kann. Man meint, daß das Sinken

des Geldwertes eben der Preis ist, der derzeit für die Erhaltung
der Vollbeschäftigung gezahlt werden muß. Die Tatsache dieses nun
bereits jahrzehntelangen weltweiten Prozesses der Geldverdünnung
löste die Diskussionen über die Rentendynamik und die Einführung
solcher Systeme erst aus. Diese inflationäre Entwicklung müßte zu
einem ständigen Sinken des Anteiles der Rentner und aller Bezieher
von Transfereinkommen führen — es mehren sich die Stimmen, die
die Schaffung von Dynamiksystemen hinsichtlich aller in fixen
Beträgen ausgedrückten Sozial- und Transfereinkommen weit über
die Renten hinaus verlangen —, wenn keine Anpassung vorgenommen
wird.
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Aus politischen und aus wirtschaftlichen Gründen hat sich rieh-

tigt^le eine Vorrangstellung der Vollbeschäftigungspotok gegen

über einer Geldwertstabilisierungspohtik durchgesetzt. Die Staats

haushalte weisen daher vielfach Defizite auf, mit deren Hilfe eine

günstige Beschäftigungslage aufrechterhalten wird <^ «te-to*
redend gegen eine Preisstabilisierung wirken. Das den Notenbanken

zur Verfügung stehende Instrumentarium reicht nicht dazu aus eine

KompÄn der Maßnahmen auf der Budget-^Loto-^Pe,
seite herbeizuführen. Da sieh «™^^.°™SS
Staaten verpflichtet haben, für die VoUbeschäftigung aller Produk-
SnsfaktorTn einzutreten, ist auch deshalb mit einer Fortsetzung

^BeilSblelbSrPreisen und ebenfalls gleichbleibenden Ren

tenle stungen hätte der Rentenbezieher keinerlei Anteil am Zuwachs

des^^Sozialproduktes. Ebenso wären die Rentner von einer allgemeinen

Steuerung des Lebensstandards ausgeschlossen, wenn eiri Anpas-

Tungssysfem ledigüch Preissteigerungen, noch dazu verspätet kom-

oensiert. Bei Preiserhöhungen, die in unserer Zeit die Kegel sind,

würdet Lebensstandard des Rentners sinken, falls eine Anpassung

nicht erfolgte. Ein solcher Ausschluß der Rentner von den Fruchten

Tr wirtschaftlichen Entwicklung wäre um so ungerechter^*r ab

die Rentner ja seinerzeit durch ihre Arbeitsleistung ur£ durch^tee
Steuerleistungen die Voraussetzungen für das Wachstum der Volks

w^schrftgeschaffen haben. Es ergibt sich daher die morahsche

Ve^pfliehtmig, die Rentner am Wachstum des Volkseinkommens zu

^Konservativen Gegnern sozialer Verbesserungen wird manch-

niallgewrdet, daß eSe inflationistische EntwicWung durch die

Errichtung von Dynamiksystemen weiter gefordert "-d. Emerjol
chen Einlassung ist entgegenzuhalten, daß es der Gipfel soziier
Ungerechtigkeit wäre, gerade die wirtschaftlich so «^"^"gg
der Rentner für etwas büßen zu lassen was sie nicht ™^huldet
haben, zumal die Rentner die P™^ K^^uf"^ Ter
scheidend beeinflussen können da ihre Kaufkraft auf Gmnd der

weiterhin bescheidenen Einkünfte sehr gering ist und am,:tai^gleiche«Grund

kann der Beitrag der Rentner zur Preisstabihtat eben-

alknurTers^hwindend kleh/sein. Hingegen ist daratrf^i.verweisen
daß es im Interesse der Förderung ^.^^^J^erbet
Wachstums liegt, ein Mitsteigen der Einkünfte der Rentner herbe.

Dto geeignete Mechanik für ein Dynamiksystem zu finden^erfor-
dert umfanS-eiche Ueberlegungen. Ihr Ergebnis wird m jedem kon-

k ftenlS^nders aussehen, weil die Methoden der P=Je.e,
sung stark voneinander differieren. Am schnellsten laßt ach «
Lösung bei solchen Rentensystemen finden, die bloß nach festen
Beträgen fixierte Leistungen vorsehen. Dies gilt etwa für d.e Alters-
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und Hinterlassenenversicherung in der Schweiz. Hier brauchte lediglich
dafür gesorgt zu werden, daß die einmal festgesetzten Ren-

tenbeträge dauernd an die Entwicklung einer entsprechenden
Indexreihe angepaßt werden. Dann bewegen sich unabhängig vomZeitpunkt der Rentenzuerkennung die Leistungen immer in
derselben Höhe. Schwieriger ist es, wenn das Leistungsausmaß etwa
vom Durchschnitt des Einkommens ausgeht, das der Versicherte
in einem gewissen Zeitraum vor dem Uebertritt in den Ruhestand
empfangen hat. Bei einem solchen System ergibt sich das Problem
der Anpassung der aus zurückliegenden Zeiten stammenden
Einkünfte bereits bei der Zuerkennung der Rente. WiU man ein
ausreichendes Dynamiksystem schaffen, so muß man auch für die
Valorisierung der Bemessungsgrundlagen im Zeitpunkt der
Rentenzuerkennung Sorge tragen.

Zu den meisten Diskussionen gibt die Frage Anlaß, auf welchen
wirtschaftlichen Meßzahlen die Pensionsanpassung basieren soll.
Zumeist stehen dabei zwei Möglichkeiten im Vordergrund: die
Anpassung an die Entwicklung der Löhne und die Anpassung an die
Entwicklung der Lebenshaltungskosten. In der Mehrzahl der Staaten,

die bereits Dynamiksysteme eingerichtet haben, hat man ausdieser Alternative gewählt, während die Möglichkeit, etwa auf die
Entwicklung des Volkseinkommens je Einwohner, also auf eben-
lalls stark lohnorientierte Größen, oder auf andere Meßzahlen
zurückzugreifen, kaum wahrgenommen wurde. Geht man von der
Entwicklung der Lebenshaltungskosten aus, so muß man sich der
1 atsache bewußt sein, daß ein solcher Preisindex sehr stark von demihm zugrunde liegenden Warenkorb abhängt und auch manipuliertwerden kann. Wendet man sich der Lohnentwicklung zu, so hat
man sicherlich meist auch mehrere weitere Wahlmöglichkeiten undkann zum Beispiel von den sozialversicherten Löhnen ausgehen, vonden tarifvertraglichen Löhnen oder von den Ist-Löhnen. Zu
unterstreichen ist nochmals, daß eine Koppelung der Renten an einenPreisindex bestenfalls eine durch den Verzögerungseffekt verringerte

Konstanthaltung des Leistungswertes bringt, während nur die
Windung der Sozialbezüge an die Lohnentwicklung gewährleistetdaß die Rentner am steigenden Lebensstandard der gesamten
Bevölkerung teilhaben, was aus sozialen und auch aus wirtschaftlichen
Gründen zu verlangen ist. Damit wird auch die Solidarität zwischenden aktiven und den aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen
Staatsbürgern gefestigt. Differenzierungen für bestimmte Arbeitnehmergruppen

vorzunehmen, etwa für Arbeiter und AngesteUte oder garlur gewisse Branchen oder auf Grund einzelner Tarifverträge oder
gebietsweise, wird sich schon aus Verwaltungsgründen nicht emp-tehlen. Am besten geht man wahrscheinlich von jenen Lohnindexreihen

aus, die sich aus den Aufzeichnungen der Sozialversicherungs-
trager über die Löhne ihrer Versicherten ergeben. Es könnte auch
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noch die Frage auftreten, ob für selbständig Erwerbstätige, für die,

wie zum Beispiel in Oesterreich, ein eigenes Pensionsversicherungs-

system eingerichtet ist, oder die, wie etwa in der Schweiz, von einem

allgemeinen Volksversicherungssystem betreut werden, von den

Lohnindizes abweichend eigene Indexreihen der Erwerbseinkünfte

gebildet werden sollten. Auch hier überwiegt die Ansicht, daß die

früher selbständig erwerbstätig gewesenen Pensionisten durchaus

gleich behandelt werden sollen wie die ehemaligen Arbeitnehmer,
und zu dieser Lösung hat man sich auch in Oesterreich entschlossen.

Im folgenden werden einige Dynamiksysteme kurz skizziert.

In Großbritannien sieht das Volksversicherungsgesetz aus dem

Jahre 1946 vor, daß die finanzieUe Situation des Systems jedes fünfte
Jahr überprüft wird und daß daraufhin die Leistungen vom zuständigen

Ministerium neu festgesetzt werden. Dabei ist auf die
wirtschaftliche und soziale Lage der Versicherten Bedacht zu nehmen.

Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung und der Preissteigerungen

erfolgten Rentenerhöhungen tatsächlich jedoch wesentlich

häufiger als nach jedem Jahrfünft. Mehrmals war das Ausmaß der

Leistungssteigerungen größer als das der Preiserhöhungen.
In Luxemburg besteht ein Automatiksystem, das die Leistungen

an einen vom Wirtschaftsministerium errechneten Detailpreisindex
koppelt. Entscheidend für die Frage, ob und in welchem Ausmaß

Rentenerhöhungen erfolgen, ist die Entwicklung des durchschnittlichen

Index innerhalb des letzten halben Jahres. Wenn sich der

Index um mindestens 5 Punkte (der Wert im Jahre 1948 100)

ändert, erfolgt eine Leistungsanpassung. Da die Indexerrechnung
allmonatlich erfolgt und allenfalls eine sofortige Rentenerhöhung
auslöst, wohnt dem luxemburgischen System keinerlei Verzögerung
inne.

Bereits seit dem Jahre 1948 ist in Frankreich eine lohnorientierte
Rentenautomatik wirksam. Die in einem Jahr eingetretenen
Veränderungen des Lohnindex wirken sich ab 1. April des folgenden
Jahres aus, so daß nur eine geringfügige Verzögerung der

Leistungsanpassung eintritt.
Das Dynamiksystem der Bundesrepublik Deutschland ist am

gründlichsten bekannt und hat auch zur Literatur über das Problem
dieser Arbeit den weitaus größten Teil beigetragen. Die
bundesdeutschen Rentenversicherungsgesetze normieren prinzipiell die

Rentenanpassung bei Veränderungen der allgemeinen Bemessungsgrundlage.

Diese Anpassung hat auf die Entwicklung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit und der Produktivität sowie auf die Veränderungen

des Volkseinkommens je Erwerbstätigen und der allgemeinen
Bemessungsgrundlage Bedacht zu nehmen, wobei dieser allgemeinen
Bemessungsgrundlage der BruttoJahresverdienst aUer Versicherten
der Arbeiter- und Angestelltenversicherung nach Ausscheidung der

Lehrlinge und Anlernlinge zugrunde liegt und der Durchschnitt
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dieser Entgelte dem Zeitraum der letzten drei Jahre entspricht. Sie
wird von der Regierung im Verordnungsweg festgesetzt. Die
Berücksichtigung der entsprechend aufgewerteten Beitragsgrundlagen bei
der Zuerkennung neuer Pensionen geht also automatisch vor sich.
Die Frage, ob und in welchem Ausmaß die laufenden Renten erhöht
werden, hat nach Vorlage des Gutachtens eines Sozialbeirates der
Gesetzgeber alljährlich zu prüfen, der bisher die Valorisierung der
laufenden Leistungen in demselben Ausmaß anordnete, das sich aus
den Veränderungen der aUgemeinen Bemessungsgrundlage, also
praktisch nach der Entwicklung der Bruttoarbeitslöhne, ergab. Die
Tatsache jedoch, daß die allgemeine Bemessungsgrundlage aus einem
Durchschnitt von drei Jahren resultiert und die Anpassung erst in
dem Jahr vorgenommen wird, das auf das Jahr mit der Festsetzung
der letzten allgemeinen Bemessungsgrundlage folgt, führt zu einem
sehr erheblichen Verzögerungseffekt.

Grundsätzlich ähnlich wurde das seit dem Jahresbeginn 1966 wirksame

Dynamiksystem in Oesterreich gestaltet. Es sieht eine automatische

Fixierung einer Größe für die Erhöhung der aus zurückliegenden
Jahren stammenden Beitragsgrundlagen bei der Bemessung neu

anfaUender Leistungen vor, die vom Sozialministerium festgestellt
und kundgemacht wird und sich aus der Division der durchschnittlichen

Beitragsgrundlage (des Versichertenentgeltes) aller Versicherten
in dem der Erhöhung zweitvorangegangenen Kalenderjahr durch

jene im drittvorangegangenen Kalenderjahr ergibt. Mit einer
Verordnung des Sozialministeriuins, die der Zustimmung der Regierung

und eines parlamentarischen Ausschusses bedarf, wird nach
Einholung eines Beiratsgutachtens festgesetzt, ob und in welchem
Ausmaß eine Erhöhung der laufenden Leistungen zu erfolgen hat,
wobei auf die volkswirtschaftliche Entwicklung, auf das Verhältnis
der Zahl der Versicherten zur Zahl der Leistungsempfänger und
auf die finanzieUe Situation der Versicherungsträger Bedacht zu
nehmen ist. Im allgemeinen soll jedoch der Erhöhungsfaktor für
die Aufwertung der Beitragsgrundlagen bei der Bemessung neuer
Leistungen auch maßgeblich für die Anpassung der laufenden
Leistungen sein. Auch im österreichischen Dynamiksystem ist der
Verzögerungseffekt sehr groß.

In den Niederlanden erfolgt eine automatische Rentenanpassung
auf Grund eines allmonatUch erstellten Lohnindex, sobald sich eine
Aenderung von mindestens 3 Prozent ergibt.

In Belgien wird eine automatische Renter passung nach einem
Index der Einzelhandelspreise vorgenommen. Sie wird wirksam,
wenn sich der monatliche Indexwert um wenigstens 2,75 Prozent
des Basiswertes erhöht. Zwei Monate nach FeststeUung des Indexwertes

erfolgt die Anpassung.
In Schweden ist das allgemeine Pensionssystem auch auf

Teuerungszulagen aufgebaut, die auf Grund der Steigerungen eines monat-
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lieh errechneten Index von Verbraucherpreisen hinaufgesetzt wer-

den und zwar dann, wenn eine Indexerhöhung um minderten. 3 Prozent

vorliegt. Die Anpassungsverzögerung beträgt hier rund ein Vier-

^te besondere Situation ergibt sieh in Italien.^Hier^rieht
das

allgemeine Alterversicherungssystem wie die meisten Soo^rsysteme
keine Dvnamikregelung vor, die Leistungen werden bloß ad hoc

^ngepaßrSlich in drei Sondersystemen, und zwar in jenen für
dt Be chäftigten in privaten Elektrizitätsunternehmungen für die

Beschämen der öffentlichen Verkehrsunternehmungen und für d.e

Be chäftilten der Steuereinnehmer ist eine Rentenerhohung vor-

gesehen
falls sieh der entscheidende Index (er ist in^mem Sond^.

system lohn- und in den anderen preisbezogen) um mindestens

^nTnWnigten Staaten von Amerika sieht das allgemeine

Rentensystem eine Automatik vor, die bei Veränderungen des Ver-

braucherSx um mindestens 3 Prozent allerdings mit einem erheb-

lirhen Verzöserungseffekt, wirksam wird.
Deutungen der israelischen Rentenversicherung werden auto-

maUschäu" Grund der Entwicklung eines Verbraucherpreisindex

^Brasilien erfolgt eine automatische Rentenanpassung, sobald

der Beitragsgrundlagenindex eine Erhöhung um mindestens 15 Pio-

"intrjenünien werden Leistungen, die im Budget einer öffent-

liehen Körperschaft oder kollektiwertraghch fixiert sind, auto-

narisch aufgrund der Arbeitsentgelte angepaßt die übrigen Lei-

stungen auf Grund eines Index der Lebenshaltungskosten

Nicht nur in den einzelnen Staaten, sondern auch im Hinblick

auf die fortschreitende sozialrechtliche Harmonisierung -die hier
behandelt^ Fragen spielen ja auch in der Gestaltung und Durch-

ührung zwischenstaatlicher Sozialversichcrungsabkommen eine ent-

scltidendrRolle - ist zu hoffen, daß überall zu Dynamiksys emen

üSegTgen wird, wobei die fortschrittlichste Lösung zweifellos

in Systemen gefunden wird, die lohnorientiert sind und e.n Ver-

fahren nach den Grundsätzen der Automatik a*~
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